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Erzeugnisse, die geeignet sind, bei Kindern und Jugendlichen Neigungen zu 
Rassen- und Völkerhaß, Grausamkeit, Menschenverachtung, Gewalttätigkeit, 
Mord oder anderen Straftaten sowie geschlechtliche Verirrungen hervorzurufen.

(2) Jugendgefährdende Erzeugnisse dürfen nicht hergestellt, kopiert, verviel
fältigt oder auf andere Weise wiedergegeben oder verbreitet werden. Jugendgefähr
dende Erzeugnisse im Sinne dieser Verordnung sind entgegen den Rechtsvor
schriften in die Deutsche Demokratische Republik eingeführte Druck- oder ähn
liche Erzeugnisse, Gegenstände, Tonträger oder nach deren Vorbild angefertigte 
Erzeugnisse, die solche Verhaltensweisen und Leitbilder propagieren oder ver
herrlichen, die mit der staatsbürgerlichen Erziehung der Jugend unvereinbar sind.

(3) Die Erziehungsberechtigten sowie auch Lehrer, Erzieher und Lehrausbil
der sind dafür verantwortlich, daß Kinder und Jugendliche über den verderblichen 
Charakter und die schädliche Wirkung der Schund-, Schmutz- und jugendgefähr
denden Erzeugnisse aufgeklärt werden und nicht in den Besitz derartiger Erzeug
nisse gelangen.

(4) Die Erziehungsberechtigten haben den Kindern und Jugendlichen Er
zeugnisse gemäß Absätzen 1 und 2 abzunehmen und zu vernichten.

(5) Lehrer, Erzieher und Lehrausbilder sind verpflichtet, den Kindern und 
Jugendlichen Erzeugnisse gemäß Absätzen 1 und 2 abzunehmen und ihren Leitern 
zu übergeben.

§5
Die Leiter von Schulen, Berufsausbildungsstätten, Internaten für Schüler und 

Lehrlinge, Heimen und Ferienveranstaltungen sind verpflichtet, in enger Zusam
menarbeit mit der FDJ, der Pionierorganisation und anderen gesellschaftlichen 
Kräften regelmäßig Kontrollen in bezug auf den Besitz von Schund-, Schmutz- 
und jugendgefährdenden Erzeugnissen bei Kindern und Jugendlichen durchzu
führen. Wenn entsprechende Erzeugnisse vorgefunden werden, haben sie diese 
abzunehmen, mit den Kindern und Jugendlichen über die Schädlichkeit der Er
zeugnisse zu sprechen und die Erziehungsberechtigten zu informieren.

§ 6

Schund-, Schmutz- und jugendgefährdende Erzeugnisse sind von den staat
lichen Organen, insbesondere durch die Deutsche Volkspolizei, selbständig ein
zuziehen. Eine Entschädigung wird nicht gewährt.

Beschränkung des Verkaufs von alkoholischen Getränken und Tabak waren

§7
(1) Erwachsene, insbesondere die Erziehungsberechtigten, Lehrer, Erzieher 

und Lehrausbilder, die Leiter, Inhaber und das Bedienungspersonal von Gast
stätten sowie das Verkaufspersonal im Handel oder in ähnlichen Einrichtungen 
sind verpflichtet, die nachstehenden Beschränkungen einzuhalten:


